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1. Europäische Verteidigungsindustrie, multi-

nationale Rüstungskooperationen, NATO 
 

„[…] sind vor allem drei Bereiche der GSVP aus-
zugestalten und auf tatsächliche Nutzbarkeit, Mehr-
wert und Wirkung zu fokussieren: […] Stärkung der 
europäischen Verteidigungsindustrie (S. 73) […] Es gilt 
daher, militärische Fähigkeiten gemeinsam zu planen, 
zu entwickeln, zu beschaffen und bereitzustellen sowie 
die Interoperabilität der Streitkräfte in Europa zu er-
höhen, um die Handlungsfähigkeit Europas weiter zu 
verbessern.“ (S. 129) 
 
„Multilaterale Kooperationen sind ein vielverspre-
chender Weg, um positive Folgeeffekte über eine in-
dustrielle Konsolidierung erreichen zu können.“ (S. 130) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist-Analyse: 

 

 Die europäische Verteidigungsindustrie bleibt 
fragmentiert;  
 

 europäische Ausschreibungsverfahren und ins-
besondere Vergaben bei Rüstungsprojekten in 
anderen EU-Mitgliedsstaaten sind eher die Aus-
nahme; 
 

 die European Defence Agency (EDA) erfüllt die 
in sie gesteckten Erwartungen im Bereich der 
Fähigkeitsentwicklung, der Stärkung der Euro-
pean Defence Technological and Industrial Base 
(EDTIB) und der Erfolgskontrolle nicht; 
 

 
 
 
 
 

Positionspapier des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie (BDSV) zum Weißbuch 2016 der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik und 

zur Zukunft der Bundeswehr 
 
Das Weißbuch 2016 der Bundesregierung zur Zukunft der Bundeswehr unterstreicht, dass die Zeiten der „Frie-
densdividende“ und dem radikalen Sparkurs im Verteidigungsbereich aufgrund der sich wandelnden europäi-
schen und globalen Sicherheitsanforderungen vorbei sind. Es beschreibt Konsequenzen aus dem veränderten 
Aufgabenprofil der Bundeswehr und den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands und seiner 
Partner und ist zusammen mit dem „Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsin-
dustrie in Deutschland“ eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu vorangegangenen Weißbüchern. Der 
BDSV begrüßt das Bekenntnis der Bundesregierung zu einer „gezielten Industriepolitik“ im Rüstungsbereich. 
  
Um die Ziele des Weißbuchs 2016 – Steigerung der Transparenz, Legitimation außen- und sicherheitspolitischen 
Handelns, Festigung des außen- und sicherheitspolitischen Konsenses sowie die Verständigung auf nationale 
Interessen und die daraus erwachsende Einsicht in die dazu notwendigen Anpassungen der Instrumente – zu 
erreichen, bedarf es einer nachhaltigen Diskussion zur Geltungsdauer des Weißbuchs und der Gesamtstrategie 
der Bundesregierung. Im Anschluss sollen deshalb Erwartungen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie erörtert werden. Dabei liegen die Schwerpunkte auf zentralen Aussagen des Weißbuchs, der derzeiti-
gen politischen Agenda (Ist-Zustand), der nationalen und europäischen Wirklichkeit (Ist-Zustand) sowie indust-
riepolitischen Aussagen, die aus unserer Sicht mögliche Lösungsansätze für die bestehenden Herausforderun-
gen aufzeigen.  
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Um die Nutzbarkeit, den Mehrwert und die Wirkung 
einer europäischen Verteidigungsindustrie weiter-
zuentwickeln, sollte die Bundesregierung aus Sicht 
des BDSV: 

 

 Klären, was sie unter eigener wehrtechnischer 
industrieller Kompetenz versteht und welche 
Ansätze sich daraus aus der operativen Zusam-
menarbeit in Europa ergeben; 

 eine Öffnung des europäischen Rüstungs-
marktes anstreben. Dazu  sind gleiche Wettbe-
werbsbedingungen, harmonisierte Vorschriften, 
Normen und einheitliche Rüstungsexport-
bedingungen notwendig. Ohne die genannten 
Angleichungen führt die Anwendung des euro-
päischen Vergaberechts zu einer weiteren 
Wettbewerbsverzerrung und gefährdet den Er-
halt nationaler industrieller Kompetenzen;  

 Erfahrungen aus der Praxis (Beispiel: Multinati-
onales Korps Nordost) stärker in Be-
schaffungsprozesse einfließen lassen, um Stan-
dardisierungen zu fördern;  

 definieren, in welchen Bereichen Anlehnungs-
partnerschaften sinnvoll sind; 

 den Erhalt und Ausbau von Industriekapazitäten 
unter besonderer Berücksichtigung von For-
schungsfähigkeiten fördern;  

 das Bekenntnis der Bundesregierung zum Zwei-
Prozent-Ziel der NATO mitsamt einer Rüstungs-
investitionsquote im Verteidigungsbereich von 
20 Prozent mit den komplementären budgetä-
ren Maßnahmen einhergehen lassen; 

 Deutschlands Rolle als „Framework Nation“ 
(„Rahmennation“) genauer definieren und den 
sich daraus ergebenden materiellen Bedarf de-
finieren. Unternehmen brauchen Klarheit, in 
welchen Bereichen Deutschland als „Rahmen-
nation“ wirken möchte, um die eigenen 
Schwerpunkte richtig setzen zu können.  

 Zudem bedarf es neben neuen Impulsen für ge-
meinsame Rüstungsprojekte der EU einer Stra-
tegie für die deutsche Verteidigungsindustrie, 
die Prioritäten setzt und Mittel und Wege auf-
zeigt, um industrielle und technologische Fähig-
keiten in Deutschland und Europa zu erhalten.  

 es ist zwingend eine europäische Regelung 
notwendig, um Wettbewerbsverzerrungen  zu 
vermeiden. Im Rahmen der Beratungen über 

den EDAP muss die Bundesregierung hier akti-
ver werden. 
 

2. Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zusam-
men denken 

 
„Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr trenn-
scharf voneinander abzugrenzen. Störungen und Ge-
fährdungen bewegen sich vielfach an deren Schnitt-
stelle. Sie nehmen gezielt Verwundbarkeiten unserer 
offenen und global vernetzten Gesellschaft ins Visier.“ 
(S. 48) 
 
Generell gilt:  
 
Zum einen ist ein Trend zur Verwischung der ehedem 
klaren Trennlinie zwischen innerer und äußerer Si-
cherheit mit der wachsenden Bedeutung hybrider 
Bedrohungslagen (Cyber, Migration, Terrorismus) 
erkennbar.  
 
Zum anderen haben westliche Verteidigungsunter-
nehmen den Trend zur Fokussierung auf alternative 
zivile Sicherheitsmärkte forciert, um neue Absatz-
märkte zu generieren und der Angleichung an das 
Fähigkeitsprofil sowohl der inneren Sicherheits- als 
auch der Streitkräfte gerecht zu werden. Die Bundes-
regierung hat diese Trends erkannt und fördert auch 
deshalb die Diversifizierungsbestrebungen von Unter-
nehmen der Verteidigungsindustrie in zivile Sicher-
heitstechnologien. 
 
Ist-Analyse: 

 

 Trotz der Feststellung der Bundesregierung, 
dass „innere“ und „äußere“ Sicherheit nicht 
mehr trennscharf voneinander abgegrenzt wer-
den können und dass daher eine Angleichung 
der Anforderungen an das Fähigkeitsprofil der 
Sicherheits- und Streitkräfte auch industriell un-
terstützt werden sollte, hat die Bundesregie-
rung für die Stärkung der Verteidigungsindustrie 
und der zivilen Sicherheitsindustrie zwei unter-
schiedliche Strategiepapiere entwickelt;  

 obwohl die Verteidigungs- und Sicherheits-
industrie – insbesondere im wachsenden Dual 
Use-Bereich – zwingend identischen politischen 
Rahmen- und Förderbedingungen unterliegen 
sollten, setzt die Bundesregierung in den Stra-
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tegiepapieren auf unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen. Auf ziviler Seite sollen politische Ex-
portförderungen „optimiert werden“, auf der 
verteidigungspolitischen Seite wird die „zurück-
haltende Rüstungsexportpolitik“ gelobt; auf zivi-
ler Seite die Betonung auf Förderung „deut-
scher Systemanbieter“, die erst die Vorausset-
zung zur Integration europäischer Anbieter 
schaffen würden, auf verteidigungspolitischer 
Seite die Betonung auf „Konsolidierung“ euro-
päischer Verteidigungsindustrien. Auf der zivi-
len Seite sollen durch die „Beschaffung innova-
tiver Produkte“ bereits im Vergabeverfahren 
Impulse gesetzt werden, im militärischen Be-
reich werden Beschaffungsprozesse durch ein-
seitige Haftungsregelungen erschwert; 

 das BMWi-Innovationsprogramm zur Diversif-
zierung von Verteidigungsunternehmen zur Öff-
nung von Märkten im Bereich der zivilen Sicher-
heit ist aufgrund der geringen Förderquote und 
des geringen Gesamtvolumens von ca. €9 Milli-
onen nur unzureichend dazu geeignet, Verteidi-
gungsunternehmen zu diversifizieren. Über 90% 
der Unternehmen der deutschen SVI sind so-
wohl im zivilen als auch im militärischen Bereich 
tätig. 

 eine nur unzureichend ausgestaltete gemein-
same innereuropäische Beschaffungspolitik 
führt zu Insellösungen (geringe Stückzahlen). 
Nach wie vor besteht keine Konsolidierung des 
gesamteuropäischen Bedarfs im Hinblick auf 
den öffentlichen Auftraggeber (ÖAG). Der In-
formationstausch und die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen nationalen Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind 
unzureichend ausgeprägt.  

 
Um sowohl die Sicherheits- als auch die Verteidi-
gungsindustrie und eine Diversifizierung der Produk-
te von Verteidigungsunternehmen in zivile Sicher-
heitsmärkte zu fördern, sollte die Bundesregierung 
aus der Sicht des BDSV folgende Punkte berück-
sichtigen:  
 

 Im Gegensatz zur inneren Sicherheit ermöglicht 
der Beschaffungsprozess im militärischen Be-
reich (Customer Product Management nov. – 
CPM nov.) die Beschaffung individueller Lösun-
gen. Aufgrund der komplexen Anforderungen 

zur sachgerechten Ausstattung von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS-Kräfte) sollte die Etablierung eines ent-
sprechenden Beschaffungsvorgangs beim zivilen 
öffentlichen Auftraggeber (ÖAG) geprüft wer-
den;  

 der ÖAG sollte nationale Entwicklungsanteile in 
der Bewertung der Unternehmens-
leistungsfähigkeit berücksichtigen und deutsche 
Unternehmen mit nationaler Entwicklung-, For-
schungs- und Produktionsleistung im Rahmen 
der europäischen Vorgaben verstärkt bei seinen 
Beschaffungsentscheidungen berücksichtigen. 
Zudem müssen Beschaffungsentscheidungen 
zunehmend ressortübergreifend erfolgen;  

 die Bundesregierung sollte in ausgewählten 
deutschen Hochtechnologiebereichen proaktiv 
Normungen, Standardisierungen und Zertifizie-
rungen forcieren. Des Weiteren sollte der Aus-
tausch zwischen europäischen und nationalen 
Innovationsclustern gefördert werden;  

 die zunehmende Verflechtung und Über-
schneidung ziviler und wehrtechnischer  
Industriekapazitäten und Entwicklungen sollte 
auch im Forschungsbereich berücksichtigt wer-
den. Eine stärkere Verzahnung zwischen „Si-
cherheit“ und „Verteidigung“ sollte stärker ge-
fördert werden;  

 die Anpassungen der föderalen Strukturen soll-
te gefördert werden. Dies gilt insbesondere für 
Einsatz, Beschaffung und Ausrüstung der Poli-
zeikräfte. 

 
3. Rüstungsexportpolitik  

 
„Eine restriktive Rüstungsexportpolitik [bleibt] Voraus-
setzung, Mittel und Grundlage friedlicher Streit-
beilegung und Abrüstung. Die technologischen Sprün-
ge und strategischen Entwicklungen verlangen hier 
ständige Anpassungen.“ (Weißbuch, S. 41)   

 
„Die Bundesregierung macht es sich zur Aufgabe, ge-
meinsame Standards in der Rüstungsexport-
kontrollpolitik durch Weiterentwicklung der europäi-
schen Konvergenz zu befördern [und] dabei keine Un-
terschreitung der Mindestanforderungen des Gemein-
samen Standpunktes der EU aus dem Jahr 2008 […] 
konsequent weiterzuverfolgen.“ (S. 76) 
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Generell gilt:  
Aufgrund der Exportabhängigkeit deutscher Techno-
logien ist eine Trennung rüstungs- und ver-
teidigungspolitischer Interessen auf der einen Seite 
sowie wirtschaftlicher Interessen auf der anderen 
Seite nicht zielführend. In einer global vernetzten Welt  
müssen wirtschaftliche Interessen für das Exportland 
Deutschland fester Bestandteil seiner sicherheits-
politischen Überlegungen sein.  Deutschlands techno-
logische Fähigkeiten und Produkte bilden einen unver-
zichtbaren Kern für souveräne militärische Handlungs-
fähigkeit und sind integraler Bestandteil des Industrie-
lands Deutschland. Ihre Einbindung in internationale 
Wertschöpfungsketten ist zudem eine Grundvoraus-
setzung für Deutschlands sicherheitspolitische Koope-
rationsfähigkeit, nicht nur in Europa. Viele Kooperati-
onen mit Verbündeten sind von verlässlichen deut-
schen Zulieferungen abhängig. Werden diese Koope-
rationen politisch unmöglich gemacht, gefährdet dies 
insgesamt den guten Ruf der deutschen Industrie als 
verlässlicher Partner.  
 
Ist-Analyse: 

 

 Der Wunsch nach einer leistungs- und wettbe-
werbsfähigen Verteidigungsindustrie findet der-
zeit keinen Widerhall in der deutschen Export-
genehmigungspraxis; 

 Frankreich wird einer Europäisierung der Rüs-
tungsexportkontrollpolitik nach dem deutschen 
Maßstab nicht zustimmen. Großbritannien wird 
nach dem „Brexit“ nicht mehr an europäische 
Regeln gebunden sein; 

 EU-Mitgliedsstaaten verfolgen trotz des recht-
lich bindenden Gemeinsamen Standpunktes der 
EU „betreffend gemeinsamer Regeln für die 
Kontrolle der Ausfuhr vom Militärtechnologie 
und Militärgütern“ vom 8. Dezember 2008 eine 
nationale Rüstungsexportpolitik. Exportgeneh-
migungsverfahren und abschließende Geneh-
migungen divergieren stark. Das gilt auch für die 
Anwendung der Dual-Use-Verordnung der Eu-
ropäischen Union; 

 das Bundeswirtschaftsministerium hat deutsche 
Rüstungsexportrestriktionen ohne Absprache 
mit anderen EU-Mitgliedsstaaten zu Lasten der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
verschärft (Aussetzung  von Komplementär-
genehmigungen, Post-Shipment-Kontrollen in 

Drittländer, Grundsätze der Bundesregierung 
für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der Lie-
ferung von Kleinen und Leichten Waffen, dazu-
gehöriger Munition und entsprechender Her-
stellungsausrüstung in Drittländern);  

 die langwierigen Genehmigungsverfahren bei 
Rüstungsexporten schaden Unternehmen der 
deutschen Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie; 

 die Novellierung der EU-Dual Use-Verordnung 
könnte europäische und deutsche Unterneh-
men im Rahmen des globalen Marktes der Si-
cherheits- und Verteidigungsindustrie be-
nachteiligen (deutsche Unternehmen sind vom 
Anwendungsbereich der zu novellierenden Du-
al-Use-Verordnung zu 50% betroffen; der deut-
sche Anteil an europäischen Dual-Use-Exporten 
wird mit dem Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der EU steigen).   

 
Für eine Weiterentwicklung der Konvergenz einer 
gesamteuropäischen  Rüstungsexportpolitik bedarf 
es aus Sicht des BDSV einer: 
 

 Einheitlichen Anwendung des Gemeinsamen 
Standpunktes der Europäischen Union bei ein-
zelnen, rüstungsexportpolitisch relevanten Mit-
gliedsstaaten (Deutschland, Italien, Frankreich, 
Spanien);  

 nationalen Rüstungsexportpolitik, deren Rest-
riktionen nicht über den rechtlich verbindlichen 
Gemeinsamen Standpunkt der Europäischen 
Union hinausgehen solange keine europäische 
Angleichung im Bereich der Rüstungsexporte 
stattgefunden hat; 

 Beschleunigung von Rüstungsexport-
entscheidungen;  

 Forcierung der Umsetzung der Richtlinie des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur „Ver-
einfachung der Bedingungen für die inner-
gemeinschaftliche Verbringung von Verteidi-
gungsgütern“ („ICT-Directive“);  

 Wiederanwendung von Komplementärgeneh-
migungen. Eine Komplementärgenehmigung er-
fasst (in der Regel für einen Zeitraum von drei 
Jahren) alle Ausfuhren und Verbringungen, die 
mit dem Export von bereits genehmigten 
Kriegswaffenexporten in eindeutigem Zusam-
menhang stehen. Diese Form der „Folgegeneh-
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migung“ wurde von der Bundesregierung 2006 
mit dem Ziel der Erleichterung und Vereinfa-
chung des Genehmigungsverfahrens ohne Kon-
trollverlust eingeführt. Dieser Beitrag zum Bü-
rokratieabbau hat sich über viele Jahre für die 
Amtsseite und die Unternehmen bewährt.  

 
4. Forschung und Entwicklung  
 
„Innovationsfähigkeit ist der Schlüssel zur Zukunfts-
sicherung“ (S. 127) 
 
 „Der effektive Schutz und die Sicherung der Über-
legenheit von Streitkräften verlangt ständige Innovati-
on. Rüstung muss deshalb auch Hochtechnologie sein 
[…] Aktivitäten im Bereich F&T der Rüstung [sind] ein 
zentraler Treiber der Innovationskraft von Streitkräf-
ten und der wehrtechnischen Industrie“ (S. 131)  
 
Generell gilt:  
 
Investitionen in Forschung und Technologie (F&T) sind 
die Grundlage für die Sicherstellung einer geeigneten 
Ausrüstung der deutschen Streitkräfte und die Zu-
kunftsfähigkeit der Bundeswehr. Die stetige technolo-
gische Anpassung der Systeme ist notwendig, um auf 
aktuelle Bedrohungen und geänderte militärische 
Anforderungen zu reagieren. Gleichzeitig werden mit 
F&T aber auch System- und Kernfähigkeiten weiter-
entwickelt, die als deutsche Beiträge in internationa-
len Kooperationen die Kooperationsfähigkeit des 
BMVg und der deutschen wehrtechnischen Industrie 
ermöglichen. 
 
Ist-Analyse:  

 

 Bei insgesamt wachsendem Verteidigungs-
haushalt sanken die haushälterischen Plan-
ansätze für F&T im Zeitraum 2015 bis 2016 um 
circa 20 Prozent;  

 es besteht die akute Gefahr, dass die für die na-
tionale technologische Souveränität von der 
Bundesregierung definierten Schlüssel-
technologien nicht auf einem adäquaten Niveau 
erhalten werden können; 

 strategisch wichtige Technologiethemen kön-
nen nur mit geringen Basisfinanzierungen be-
arbeitet werden. Die so erarbeiteten Ergebnisse 
sind für eine rechtzeitige Schließung von identi-

fizierten Fähigkeitslücken der Streitkräfte nicht 
ausreichend; 

 in der deutschen Verteidigungsforschung ent-
steht ein drohender Kompetenzverlust durch 
den Verlust von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) mit starker F&T-Ausrichtung 
sowie die Aufgabe von F&T-Fachabteilungen in 
Systemhäusern;  

 die Beitragsfähigkeit und die technologischen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bundes-
regierung in europäischen und internationalen 
Kooperationen werden durch den derzeitigen 
Ist-Zustand dauerhaft gemindert.  

 
Um die langfristige Sicherung der Überlegenheit von 
Streitkräften aus Sicht des BDSV zu garantieren:  

 

 Sollten Forschungsaufwendungen erhöht wer-
den. Andernfalls droht der Verlust nationaler 
technologischer Kompetenz und europäischer 
Kooperationsfähigkeit; 

 sollten kooperative Dialogstrukturen auf Lei-
tungs- und Expertenebene eingerichtet werden; 

 sollte die nachhaltige Finanzierung mit einer 
F&T-Quote von 10 Prozent des Investivanteils 
im Einzelplan 14 unterlegt werden; 

 sollten überjährige F&T-Vorhaben mit höheren 
Verpflichtungsermächtigungen hinterlegt wer-
den;  

 sollte sich das geplante Europäische Verteidi-
gungsforschungsprogramm auf eine an den eu-
ropäischen Bedürfnissen ausgerichtete, fähig-
keitsorientierte Forschung konzentrieren, die im 
Umkehrschluss zu europäischen Be-
schaffungsprogrammen führt; 

 sollten nationale „Exzellenzcluster“ identifiziert, 
gebildet und gezielt gefördert werden.  Dazu ist 
eine europäische Abstimmung zwischen den 
EU-Mitgliedsstaaten zu treffen (nationale 
Schwerpunktsetzung). Die Leistungsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Un-
ternehmen sollte dabei eine wichtige Rolle spie-
len; 

 sollten bei der Erschließung von Zukunfts-
technologien FuT-Mittel gezielt für zukunfts-
trächtige Themen bereitgestellt werden;  

 sollte die Trennung zwischen militärischen und 
zivilen Fördertöpfen in einzelnen Bereichen 
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aufgehoben werden (z.B. Cyber, 3D-Druck, vir-
tual reality, AI, unbemannte Systeme);  

 sollte im Bereich der disruptiven Forschung (S. 
132) ein eigener Haushaltstitel  erstellt werden, 
der im Sinne von „venture capital“ Finanzmittel 
zur Verfügung stellen kann. Eventuelle Fehl-
schläge müssen politisch eingepreist sein und 
dürfen den Titel nicht gefährden;  

 sollten die Forschungsmöglichkeiten für Dual-
Use-Güter im Rahmen bestehender EU-For-
schungsprogramme unterstützt und national 
ausgebaut werden. 

 
5. Schlüsseltechnologien 
 
„Im Rahmen der fortschreitenden Europäisierung der 
Verteidigungsindustrie bekennt sich die Bundes-
regierung zum Erhalt nationaler Schlüssel-
technologien“ (S. 74) 
 
Generell gilt:  
 
Es ist nicht die Aufgabe deutscher Unternehmen, 
deutsche Sicherheitspolitik zu definieren. Allgemein 
gilt jedoch, dass der Erhalt technologischer Schlüssel-
fähigkeiten in der Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie im Sinne einer technologischen und sicher-
heitspolitischen Souveränität notwendig ist.  
 
Ist-Analyse: 
 

 Im Strategiepapier der Bundesregierung zur 
Stärkung der nationalen Verteidigungs-
industrie vom Juli 2015 sind die nationalen 
Schlüsseltechnologien festgelegt. Diese Fest-
legung bleibt aber ein Muster ohne Wert, 
wenn es in der Folge nicht zu einer finanziellen 
Stützung dieser ausgewählten Technologien 
kommt;  

 eine strukturierte Umsetzungsplattform ist 
nicht erkennbar;  

 Defizite in Planungs- und Entscheidungs-
strukturen verhindern eine kohärente Im-
plementierung politischer Präferenzen; 

 das Herleiten der Schlüsseltechnologien ent-
spricht nicht immer einer kohärenten Heran-
gehensweise  

 
 

Um Schlüsseltechnologien zu definieren und Nach-
haltigkeit zu gewährleisten, sollte die Bundes-
regierung aus Sicht des BDSV:  
 

 Industrie- und wirtschaftspolitische Strategien 
zum Erhalt und Ausbau nationaler Schlüssel-
technologien entwickeln. Deshalb sollte jetzt 
zwingend die Frage beantwortet werden, wel-
cher Etatansatz notwendig ist, um die Schlüssel-
technologien langfristig zu erhalten. Dazu sind 
Aufträge notwendig, die die Grundauslastung in 
den für die Schlüsseltechnologien relevanten 
Entwicklungsbereichen sichern. Die systemati-
sche Definition von konkreten Ent-
wicklungsprojekten ist unverzichtbar, damit die 
gezielte Lenkung von ausreichend hohen F&T-
Mitteln auf die Schlüsseltechnologien sicher-
gestellt werden kann. Nur so werden wir es 
schaffen, die definierten Schlüsseltechnologien 
im Land zu halten;  

 reife nationale Schlüsseltechnologien für militä-
rische Programme der Bundeswehr automatisch 
berücksichtigen. „Nicht-reife“ nationale  
Schlüsseltechnologien sollten bis zur Marktreife 
gefördert werden.  

 
6. „Modernes Rüstungsmanagement“/Strukturen 

Bundesregierung 
 
„Modernes Rüstungsmanagement hat ein Selbst-
verständnis als Dienstleister. Dies umfasst auch die 
Fortentwicklung der „one size fits all“-Logik in Pla-
nungs- und Beschaffungsprozessen zu einem differen-
zierten Vorgehen, das sich stärker an dem Be-
schaffungszweck und -gegenstand orientiert. Grund-
lage in diesen Prozessen ist eine verzahnte Vorge-
hensweise von Planung und Beschaffung.“ (S. 128) 
 
Ist-Analyse:  
 

 Das Fehlen struktureller Veränderungen hat da-
zu geführt, dass beschlossene €25-Millionen-
Vorlagen nicht zeitgerecht das Parlament er-
reichen  

 Die von der Amtsseite vorgeschlagenen Haf-
tungsregelungen sind gerade für kleinere und 
mittelständische Unternehmen existenz-
bedrohend 
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 Beschaffungsentscheidungen erfolgen kurz-
fristig und intransparent und widersprechen 
dem Ziel, Großvorhaben risikobewusster und 
transparenter zu steuern und zu kommunizie-
ren. Eine „verzahnte Vorgehensweise von Pla-
nung und Beschaffung“ (S. 128) ist nicht er-
kennbar 
 

Um ein modernes Rüstungsmanagement zu gewähr-
leisten, sollte die Bundesregierung aus Sicht des 
BDSV:  
 

 Die bisherige Struktur grundlegend überdenken 
und anpassen. Externer Sachverstand sollte 
künftig die Regel für das Management von Rüs-
tung sein, dafür sind die deutschen wehr-
technischen Unternehmen einzubeziehen;  

 sich einer Diskussion im Rahmen der Schluss-
folgerungen der „Weise-Kommission“ („Agen-
tur-Lösung“) von 2010 stellen. Eine Agentur für 
die Beschaffung von Wehrtechnik hätte den 
Vorteil, dass der politische Führungswille über 
Zielsteuerung statt durch ministerielle Voll-
zugsanordnung bei größtmöglicher Handlungs-
freiheit der Agentur umgesetzt wird. Dies führt 
zu Zeitersparnis und mehr Effizienz in der Be-
schaffung. Die Umwandlung der Beschaffungs-
organisation in eine Agentur für Beschaffung 
der Bundeswehr müsste sich an den künftigen 
Einsatzanforderungen orientieren und den Pro-
zess einschließlich eines funktionierenden Risi-
komanagements nachhaltig optimieren; 

 verhindern, dass Compliance-Regeln dazu füh-
ren, dass man nicht mehr „miteinander spre-
chen“ darf. Compliance-Regeln des zivilen 
Marktes werden dem Verteidigungssektor nicht 
gerecht. 

 
 

Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V. 
Atrium Friedrichstraße ▪ Friedrichstraße 60 ▪ 10117 Berlin 

Telefon +49 (0) 30 / 2061899 – 00 ▪ Fax +49 (0) 30 / 2061899 – 90 
www.bdsv.eu 

 
 


